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Name, Vorname des anspruchsbegründenden Kindes 
 
 

geb. am Aktenzeichen (soweit bekannt) 

 
►Ist nur auszufüllen, wenn der Antragsteller im Bezugszeitraum des Landeserziehungsgeldes einer zu-
lässigen Teilzeiterwerbstätigkeit / Berufsausbildung nachgeht◄ 
 

Verdienstbescheinigung zum Antrag auf Landeserziehungs-
geld Nr. 17 und 25 über die Bezüge des Antragstellers 
  (Erläuterungen siehe Rückseite) 

 
  Bitte vom Arbeitgeber ausfüllen und bestätigen lassen ! 
(Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 12 Abs. 2 Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) i.V.m. § 8 Sächsi-
sches Landeserziehungsgeldgesetz (SächsLErzGG)) 

 Maßgebend ist die Bezugszeit des Landeserziehungsgeldes 
 

 vom: ________________ bis: ___________________ 
 
 
Für Frau/Herrn _______________________ wohnhaft in ________________________________  
wird bescheinigt 
 
I. Steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn (einschließlich Überstunden und sonstiger steuerpflichtiger Lohn-
zuschläge) ohne steuerpflichtige Sonderzuwendungen (Freibeträge sind nicht zu berücksichtigen). 
 
 
Monat 
 

 
Jahr 

 
steuerpflichtiger Bruttoarbeits-
lohn  in Euro 

 
Monat 

 
Jahr 

 
steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn 
 in Euro 

 
Januar 

   
Juli 

  

 
Februar 

   
August 

  

 
März 

   
September

  

 
April 

   
Oktober 

  

 
Mai 

   
November 

  

 
Juni 

   
Dezember 

  

 
 
 
II. Werbungskosten (vom Arbeitgeber gewährte pauschal versteuerte bzw. steuerfreie Leistungen, z.B. Fahrtkosten) 
 

        Jahresbruttobetrag 
 

     □ nein  □ ja,  Art: ___________________  __________________________________________ € 
 
    Art: _______________  __________________________________ € 
 
 
III. Die bestätigten Einkünfte unterliegen □ dem normalen Steuerabzug 

      □ der pauschalierten Besteuerung nach §§ 40-40b EStG 
 
IV. Bei den bescheinigten Monatsbeträgen handelt es sich um 
 □ feststehende Einkünfte 
 
 □ schwankende Einkünfte  
Das Beschäftigungsverhältnis besteht seit/von: _________________ bis: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________  _______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Arbeitgeber   Stempel des Arbeitgebers 
 
Stand: 01/12 
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Erläuterungen zur Verdienstbescheinigung 
 
Gemäß § 12 Abs. 2 BErzGG, welches nach § 8 SächsLErzGG für die Bewilligung von Landeserziehungsgeld 
weiter Anwendung findet, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dessen Bruttoarbeitsentgelt sowie die Arbeits-
zeit zu bescheinigen. 
 
Übt der Antragsteller im Bezugszeitraum des Landeserziehungsgeldes eine zulässige Teilzeittätigkeit bis zu 30 
Wochenstunden aus, hat er den voraussichtlichen steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn aus dieser Teilzeittätigkeit 
nachzuweisen. 
 
Für die Berechnung werden die voraussichtlichen Einkünfte aus der Teilzeittätigkeit in dem entsprechen-
den Bezugszeitraum nur solange berücksichtigt, wie die Teilzeittätigkeit ausgeübt wird. 
 
Für in der Zukunft liegende Zeiträume sind die voraussichtlichen Einkünfte, z.B. aus Teilzeittätigkeit, an-
zugeben. Es ist zu vermerken, ab wann es sich um voraussichtliche Angaben handelt. Bereits feststehende 
Veränderungen für in Zukunft liegende Zeiträume im maßgebenden Bezugszeitraum (z.B. Tarif- und Lohner-
höhungen, Orts- und Familienzuschlag), auf die ein Rechtsanspruch besteht, müssen vom Arbeitgeber erfasst 
werden.  
 
Falls das voraussichtliche steuerpflichtige Einkommen für den gesamten Bezugszeitraum nicht bescheinigt 
werden kann, sind zumindest die Einkünfte bis zum aktuellen Monat zu bescheinigen. 
 
 
 
 
 
Eingetragene Freibeträge dürfen nicht berücksichtigt werden. 
 
Lohnzuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind nur insoweit dem monatlichen Bruttoarbeitslohn 
zuzuschlagen, als sie vom Arbeitgeber zu versteuern sind. 
 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und sonstige steuerpflichtige Sonderzuwendungen sind, soweit sie nicht Bestand-
teil des regelmäßig monatlich ausgezahlten Lohn oder Gehalts sind, nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 


